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1. Allgemeines 
Das Amt für Binnen-Verkehrstechnik (ABVT) als Rechtsnachfolger der Fachstelle der WSV für 

Verkehrstechniken (FVT) wurde per Erlass durch das Bundesministerium für Verkehr und di-

gitale Infrastruktur (BMVI), Referat LF15, zur vollumfänglichen Durchführung des Zertifizie-

rungsverfahrens gemäß „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrt-

hindernissen (AVV-Kennzeichnung-Luftfahrt)“ [1] in der jeweils gültigen Fassung benannt. Im 

vorliegenden Leitfaden sind die organisatorischen Abläufe des Zertifizierungsverfahrens sowie 

die lichttechnischen und radiometrischen Anforderungen an die Prüfmuster beschrieben. Er 

soll dazu dienen, dass sich Auftraggeber vorab über die Abläufe informieren können.  

2. Ausgangslage 
In Deutschland sind Gebäude, Strukturen oder z.B. Windenergieanlagen mit einer Bauhöhe 

von mehr als 100m über Grund oder über Wasser grundsätzlich als Luftfahrthindernis zu kenn-

zeichnen. Die dazu verwendeten Komponenten müssen die nationalen Anforderungen der 

AVV-Kennzeichnung-Luftfahrt [1] erfüllen. 

3. Grundlagendokument 
Die AVV-Kennzeichnung-Luftfahrt umfasst die lichttechnischen Standards und Empfehlungen 

des Anhangs 14 Band 1 des Chicagoer Abkommen (ICAO Annex 14) [2] und ergänzt diese 

durch nationale Spezifikationen. Sie unterscheidet folgende Kennzeichnungs- bzw. Feuerty-

pen: 

• Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES  (≙ ICAO: Low Intensity Type A) 

• Feuer W, rot und Feuer W, rot ES (Nationales Feuer für Windenergieanlagen) 

• Infrarot-Feuer (IR-Feuer)  (Nationales Feuer) 

• Gefahrenfeuer  (≙ ICAO: Medium Intensity Type B) 

• Tagesfeuer  (≙ ICAO: Medium Intensity Type A) 

 

Hinweis: 
Weitere im ICAO Annex 14 aufgeführte Feuertypen aus den Bereichen Low-, Medium- 
oder High-Intensity werden in Deutschland nicht verwendet. Daher sind diese Feuerty-
pen nicht Bestandteil der Zertifizierung. 

  



Leitfaden zum Zertifizierungsverfahren (Version 3.0) Seite 5 von 24                                                

AMT FÜR BINNEN-VERKEHRSTECHNIK Koblenz, 14.03.2023 

4. Organisatorische Informationen zur Auftragsabwicklung 

4.1. Beauftragung 

Die Beauftragung ist schriftlich an folgende Adresse zu senden: 

Amt für Binnen-Verkehrstechnik 
Postfach 10 04 20 
D-56034 Koblenz 
 

Folgende Informationen müssen im Auftragsschreiben enthalten sein: 

• Angestrebte Zertifizierung nach Feuertyp 

(z.B. Zertifizierung als Feuer W, rot ES, nach gültiger AVV-Kennzeichnung-Luftfahrt) 

• Genaue Typ- / Produktbezeichnung des Feuers. 

Für baugleiche Feuer mit z.B. verschiedenen Eingangsspannungen sind die Typbe-

zeichnungen aller Varianten aufzuführen. Eine Selbsterklärung, dass die unterschied-

lichen Versorgungsspannungen keinen Einfluss auf die lichttechnischen oder radio-

metrischen Eigenschaften nehmen ist ebenso beizufügen. 

• Liefertermin der Prüfmuster (Kalenderwoche) 

• Bestätigung und Anerkennung des Leitfadens zum Zertifizierungsverfahren 

• Angabe, ob die Zusendung der Dokumente (Prüfbericht, Zertifikat) ergänzend in digi-

taler Form erfolgen soll. 

4.2. Vorstellung des Prüfmusters 

4.2.1. Allgemeine Informationen zur Vorstellung der Prüfmuster 

Das bzw. die Prüfmuster sind in einer sicheren Transportverpackung an folgende Adresse zu 

senden: 

 

Amt für Binnen-Verkehrstechnik 
Andernacher Straße 182-188 
D-56070 Koblenz 
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Folgende Informationen sind dem Prüfmuster beizulegen: 

• Kopie des Auftragsschreibens 

• Alle Informationen (z.B. Bedienungsanleitung, Handbuch, Manual, Schaltplan usw.), 

die für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Feuers notwendig sind 

• Darstellung (Skizze, Zeichnung, Bild) des Prüfmusters mit Angabe der Brennlage, der 

Lichtschwerpunkthöhe und der dazugehörigen Bezugsfläche 

• Notwendige Montageadapter 

4.2.2. Technische Anforderungen an das Prüfmuster 

• Prüfmuster und die dazugehörigen Betriebsgeräte müssen den aktuell gültigen Nor-

men entsprechen und einen sicheren Betrieb gewährleisten (Prüfprotokolle sind auf 

Anfrage vorzulegen) 

• Spezielle Betriebsgeräte (z.B. Netzteile) und Anschlussleitungen sind dem Prüfmus-

ter beizulegen. Der Anschluss zwischen Prüfmuster und Betriebsgerät ist lösbar 

durch eine Steckverbindung (Durchmesser ≤ 100mm) auszuführen 

• Für Feuer W, rot (ES), IR-Feuer, Gefahrenfeuer und Tagesfeuer ist die notwendige 

Software bzw. Hardware zur Umschaltung der Betriebsmodi (Kennung oder Festfeuer 

sowie ggf. der sichtweitenabhängigen Lichtstärkenreduzierung) beizustellen. Für den 

Festfeuerbetrieb ist die maximale thermisch zulässige Einschaltzeit anzugeben. 

4.3. Zeitlicher Ablauf der Zertifizierung 

Als Zeitrahmen von Empfang des Prüfmusters bis zur Aushändigung der Dokumente sind ca. 

sechs Wochen zu veranschlagen. 

4.4. Erstellung der Dokumente 

Im Rahmen der Zertifizierung werden die notwendigen Messungen der Lichtstärkeverteilungs-

kurven, die Aufnahme der Kennung und die spektrale Vermessung zur Bestimmung der Licht-

farbe durchgeführt. Nach Abschluss aller Messungen werden die Ergebnisse auf die Erfüllung 

der technischen Anforderungen hin überprüft. Zur Dokumentation der Ergebnisse wird ein 

Prüfbericht (LS xyz) verfasst. 

Bei positiver Prüfung wird mit dem Prüfbericht das dem Feuertyp entsprechende Zertifikat er-

stellt. Bei negativer Prüfung wird ein Prüfbericht erstellt und mit dem Zusatz „Zertifizierung 

nicht bestanden“ gekennzeichnet. Die Abweichungen werden in diesem Dokument „rot“ ge-

kennzeichnet. 
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4.5. Übermittlung der Dokumente 

Nach Erstellung, Prüfung und Unterzeichnung der Dokumente werden diese dem Auftragge-

ber auf dem Postweg zugesandt. Eine Zusendung der Dokumente in digitaler Form als pdf-

Datei ist grundsätzlich möglich und muss im Auftragsschreiben vorab angefragt werden. 

4.6. Rücksendung des Prüfmusters 

Nach Erhalt der Dokumente ist ein Abholauftrag durch den Auftraggeber auszulösen. Das 

Prüfmuster wird im Originalkarton zurückgesandt. Dafür ist der Abholtermin dem ABVT mitzu-

teilen. Folgende Anschrift und Betriebszeiten sind dabei zu beachten: 

 

Amt für Binnen-Verkehrstechnik 
Andernacher Straße 182-188 
D-56070 Koblenz 
 

Mo. - Do. 9:00 - 15:00 Uhr 

Fr.  8:00 - 13:00 Uhr 

4.7. Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt auf Grundlage der Kostenerstattungsvorschrift der Wasserstra-

ßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (KEV, VV-WSV 12 09 – 5. Lieferung 03/2013). 

Es wird der tatsächliche zeitliche Arbeitsaufwand zur Durchführung des Zertifizierungsverfah-

rens in Rechnung gestellt (kleinste Zeiteinheit: Stunde). Die Rechnung wird unabhängig von 

den Dokumenten der Zertifizierung durch die zuständige Rechnungsstelle des Wasserstra-

ßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Mosel-Saar-Lahn ausgestellt und versandt. 

  



Leitfaden zum Zertifizierungsverfahren (Version 3.0) Seite 8 von 24                                                

AMT FÜR BINNEN-VERKEHRSTECHNIK Koblenz, 14.03.2023 

5. Messverfahren 

5.1. Allgemeine Informationen zur technischen Ausstattung des Licht-

labors  

5.1.1. Messbedingungen 

Umgebungstemperatur   20…27°C 

Feste Messdistanzen    10m, 20m und 31,62m 

Maximale Messdistanz   50m (über Faltung 100m) 

Goniophotometer 1    „Typ 1“ / Tragkraft: 100kg / Spannplatte 500mm 

Goniophotometer 2    „Typ 1“ / Tragkraft: 400kg / Spannplatte 800mm 

      (Systemphotometer sind thermostatisiert) 

Spektrometer     Messsystem mit angeschlossener Ulbricht Kugel 

5.1.2. Technische Informationen 

Spannungsquellen    AC: 0-300V / max. 12A 

      DC: 0-40V / max. 38A 

Regelungsgenauigkeit AC   ≤ 0,2% (10-400Hz) 

Regelungsgenauigkeit DC   ≤ 0,2%  

 

Alle im Rahmen der Messaufgaben benötigten Messmittel sind in einen kontinuierlichen jähr-

lichen Kalibrierprozess eingebunden. 

5.2. Allgemeine Hinweise 

Werden mehrere optisch baugleiche Prüfmuster mit z.B. unterschiedlichen Versorgungsspan-

nungen vorgestellt, so werden diese in einer Vormessung lichttechnisch verglichen. Sofern 

kein Einfluss der Versorgungsspannung auf die lichttechnischen oder radiometrischen Eigen-

schaften festgestellt werden kann, wird ein Prüfmuster für die weiteren Prüfungen festgelegt 

und verwendet. 

5.3. Aufnahme der Lichtstärkeverteilungskurven 

Das Prüfmuster wird auf dem Goniophotometer (Spannplatte) senkrecht zur optischen Achse 

montiert. Dabei legt die angegebene Lichtschwerpunkthöhe gleichzeitig die Montagehöhe fest. 

Zur lichttechnischen oder radiometrischen Bewertung werden die winkelabhängigen Vertei-

lungskurven aufgenommen. Grundlage ist das photometrische Entfernungsgesetz. 

𝐼𝐼 = 𝐸𝐸 ∗ 𝑑𝑑2 
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Der Messabstand wird so gewählt, dass die Lichtquelle (hier das Prüfmuster) näherungsweise 

als punktförmige Quelle betrachtet werden kann. Standardmäßig werden Messabstände d= 

20m oder 31,62m gewählt. 

 

 
Abbildung 1 

Die Leuchte / Prüfmuster wird dabei in horizontaler (siehe Abbildung 2) und vertikaler Richtung 

(siehe Abbildung 3) zur optischen Achse bewegt. 

 

 
 

Abbildung 2 horizontale Ebene 

 

 
Abbildung 3 vertikale Ebene 
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Für diese Messaufgabe wird ein Goniophotometer Typ 1 gemäß CIE Pub. No 70 [4] verwen-

det. Dabei befinden sich der Photometerkopf und der Lichtschwerpunkt des Prüfobjektes in 

der photometrischen Achse. Das Prüfobjekt wird während der Messung im Drehpunkt des 

Leuchtenwenders (Dreh-Kipp-Positionierer) in vertikaler und horizontaler Richtung gedreht 

(Abbildung 4). 

 

 
Abbildung 4 Skizze Goniophotometer 

Zur Vermeidung unerwünschter Reflexe (VIS und NIR) werden im Verlauf der Photometrie-

achse zwischen Photometerkopf und Prüfobjekt (Photometrieachse) in definierten Abständen 

zusätzliche Blenden positioniert (Abbildung 5). Dadurch wird ein möglicher Störlichteinfluss 

auf das Messergebnis minimiert bzw. ausgeschlossen. 

 



Leitfaden zum Zertifizierungsverfahren (Version 3.0) Seite 11 von 24                                                

AMT FÜR BINNEN-VERKEHRSTECHNIK Koblenz, 14.03.2023 

 
Abbildung 5 Skizze Messaufbau für Lichtstärkeverteilungskurven 

5.4. Spektrale Messung der Lichtfarbe 

Zur Bewertung der Lichtfarbe wird das Prüfmuster in einer Ulbricht-Kugel mit angeschlosse-

nem Spektrometer farbmetrisch vermessen. Neben der dominanten Wellenlänge werden die 

Farbortkoordinaten (x, y) und ggf. die Farbtemperatur ermittelt. Die verwendete Ulbricht-Kugel 

besitzt einen Durchmesser von 1,9m und bietet einen maximalen virtuellen Prüfraum von 

600x300x300mm (LxBxH) im Zentrum der Kugel.  

• Ist das Prüfmuster rundumstrahlend und in diesem Prüfraum abzubilden, kommt das 

Messverfahren A als sogenannte „4π-Messung“ zur Anwendung. 

• Ist das Prüfmuster größer als der maximale Prüfraum oder handelt es sich um Teil-

feuer oder gerichtete Feuer, kommt das Messverfahren B als sogenannte „2π-Mes-

sung“ zur Anwendung. 

 
Abbildung 6 Skizze Messanordnung für farbmetrische Messung der Lichtfarbe 
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6. Abkürzungsverzeichnis 
ABVT  Amt für Binnen-Verkehrstechnik 

AVV  Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

BMVI  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

CIE  Commission Internationale de l'Éclairage 

ES  Erweiterte Spezifikation 

ICAO  International Civil Aviation Organization 

KEV  Kostenerstattungsverordnung, Verwaltungsvorschrift der Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

NIR Nahinfrarot, Spektralbereich zwischen 780nm bis ca. 2500nm 

VIS Bereich des sichtbaren Lichtes, Spektralbereich zwischen 380nm bis 780nm 

WSV Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

7. Quellen 
1. Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, vom 

24.04.2020. 

(http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24042020_LF15.htm) 

2. Abkommen über die internationale Zivilluftfahrtorganisation, Anhang 14, Kapitel 6, Ta-

belle 6.1 - 6.3 (8. Ausgabe, Juli 2018) 

3. Abkommen über die internationale Zivilluftfahrtorganisation, Aerodrome Design Manual, 

Teil 4, Kapitel 18 (Doc 9157, 4. Ausgabe, 2004)  

4. CIE Pub. No 70 

5. IALA Recommendation R0204 (E-200-4) 

Marine Signal Lights - Determination and Calculation of effective Intensity, Edition 2.1, 

2017 

(https://www.iala-aism.org/product/marine-signal-lights-part-4-determination-and-calcula-

tion-of-effective-intensity-200/) 

6. DIN V ENV 50234 VDE V 0161-234:1998-04 

Elektrische Flugplatzbefeuerungsanlagen - Blitzfeuer 

 

 

 

 

 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24042020_LF15.htm
https://www.iala-aism.org/product/marine-signal-lights-part-4-determination-and-calculation-of-effective-intensity-200/
https://www.iala-aism.org/product/marine-signal-lights-part-4-determination-and-calculation-of-effective-intensity-200/
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8. Anhang 

8.1. Darstellung der Teilabläufe 

8.1.1. Beauftragung 

 

Beauftragung durch den 
Auftraggeber (AG)

Eingang des 
Auftragsschreiben 
(Eingangsvermerk 

der Poststelle)

Alle Informationen 
vorhanden...

• Zertifizierung 
nach Feuertyp

• Liefertermin 
Prüfmuster

• siehe Pkt. 4.1

Erstellung des internen 
Arbeitsauftrages

(Auftragsnummer, 
Messverfahren usw.)

Mitteilung an AG über 
fehlende Informationen

(email, Telefonnotiz)

ja

nein

Prüfmuster 
vorhanden,

Funktionstest ok,
Unterlagen 
komplett

(siehe Pkt. 4.2)

Vorbereitung 
abgeschlossen

Start Messungen

 
Abbildung 7 Ablauf Beauftragung 
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8.1.2. Auswahl und Durchführung der Prüfung 

Auswahl  des 
Messverfahrens

Hindernisfeuer Feuer W, rot Gefahrenfeuer Tagesfeuer

Hindernisfeuer Hindernisfeuer 
ES Feuer W, rot Feuer W, rot 

ES

Lichtstärkeverteilungskurven, bzw. Strahlstärkeverteilung bei IR-Feuer
 nach vorgegebener Spezifikation, ggf. Kennung, PWM-Frequenz

Spektrale Bestimmung der Lichtfarbe sowie der Peak- und Schwerpunktwellenlänge für IR-Feuer

elektrische
Kennwerte

elektrische
Kennwerte

Auswertung

Ergebnis der 
Auswertung

IR-Feuer

 
Abbildung 8 Ablauf Prüfung Hinderniskennzeichnung 
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8.2. Spezifikationen der verschiedenen Feuertypen 

Die folgenden Spezifikationen der unterschiedlichen Feuertypen sind aus der jeweils gültigen 

Fassung der AVV-Kennzeichnung-Luftfahrt und dem ICAO Annex 14 übernommen. 

8.2.1. Spezifikation Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES 

Hindernisfeuer und Hindernisfeuer Erweiterte Spezifikation („ES“) sind Rundstrahlfeuer mit ei-

nem horizontalen Abstrahlwinkel von 360° oder Teilfeuer mit einem horizontalen Abstrahlwin-

kel von < 360°. Die Lichtfarbe muss den Anforderungen des ICAO Annex 14, Anlage 1 Num-

mer 2.1 Farben für Luftfahrtbodenfeuer entsprechen. Die Lichtstärke muss bezogen auf die 

Horizontale in einem vertikalen Winkelbereich von +10° (Abstrahlung nach oben) bis –2° (Ab-

strahlung nach unten) und für jede horizontale Richtung (0° < Φ < 360°) mindestens 10 cd 

betragen. Die freie Sicht auf das Leuchtmittel muss in einem vertikalen Winkelbereich von –5° 

bis 50° für alle horizontalen Richtungen gegeben sein.  

Zusatzbedingung für Teilfeuer: Zur Kennzeichnung einer Ebene mit Teilfeuern muss die An-

zahl der anzubringenden Feuer so gewählt werden, dass aus jeder Richtung mindestens zwei 

Hindernisfeuer einer Ebene mit der Mindestlichtstärke von 10 cd sichtbar sind. 

Beispiel:  

Eine Windenergieanlage, als schlankes Hindernis, muss mit mindestens vier Teilfeuern mit 

einem horizontalen Abstrahlwinkel von > 180° befeuert werden, da aus jeder Richtung zwei 

Feuer mit einer Mindestlichtstärke von 10 cd gesehen werden müssen. Bei Verwendung von 

Teilfeuern mit einem horizontalen Abstrahlwinkel < 180° ist die Anzahl entsprechend anzupas-

sen.  

Abstrahlung nach obenφ

Freie Sicht auf das Leuchtmittel im 
gesamten Winkelbereich -5° bis 50°

Horizontale

Abstrahlung nach unten

10°

5° 2°

55°

 
Abbildung 9 Hindernisfeuer, vertikale Abstrahlwinkel 
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vertikaler Abstrahlwinkel
+5° +10°-5°-10° 0°

Abstrahlung
nach oben

Abstrahlung
nach unten

10 cd

Lichtstärke

 
Abbildung 10 Lichtstärkeverteilung Hindernisfeuer 

Lichtstärke: Die Lichtstärke muss für alle Winkel Φ über der schraffierten Fläche liegen.  

 

 
Abbildung 11 Lichtstärkeverteilung Hindernisfeuer ES 

Die Mindestlichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in einem vertikalen Winkelbereich 

von –2° (Abstrahlung nach unten) bis +10° (Abstrahlung nach oben) und für jede horizontale 

Richtung (0° < Φ < 360°) 10 cd betragen.  Die maximale Lichtstärke bezogen auf die Horizon-

tale darf in einem vertikalen Winkelbereich von –5° (Abstrahlung nach unten) bis +20° (Ab-

strahlung nach oben) und für jede horizontale Richtung (0° < Φ <360°) 25 cd nicht überschrei-

ten. In den sich anschließenden Winkelbereichen von –5° bis–15° beziehungsweise +20° 

bis+30° folgt eine lineare Reduzierung der zulässigen Lichtstärke für jede horizontale Richtung 

(0° < Φ <360°) auf 3 cd. Für größere Winkelbereiche ist eine Restlichtstärke von 3 cd zulässig.  
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8.2.3. Specifications Low-Intensity Obstacle light, Type A 

Anforderungen an Niederleistungshindernisfeuer gemäß dem ICAO Annex 14  

Abstrahlung nach obenφ

Horizontale

Abstrahlung nach unten

10°

2,00°

 
Abbildung 12 Low Intensity Type A ICAO), vertikale Abstrahlwinkel 

 

Die angegebenen Lichtstärken müssen für alle horizontale Richtungen - also jeden Winkel φ - 

eingehalten werden (Rundumleuchte). Der Streuwinkel der vertikalen Lichtverteilung muss bei 

einer Lichtstärke von 5 cd mindestens 10° betragen. 

vertikaler Abstrahlwinkel
+5° +10°-5°-10° 0°

Abstrahlung
nach oben

Abstrahlung
nach unten

10 cd

Lichtstärke

 
Abbildung 13 Lichtstärkeverteilung Low Intensity Type A (ICAO) 

 

Lichtstärke: Die Lichtstärke muss für alle Winkel Φ über der schraffierten Fläche liegen.  
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8.2.4. Nachweis der sichtweitenabhängigen Lichtstärkereduzierung 

Die folgende Empfehlung der AVV-Kennzeichnung Luftfahrt gilt für die Feuertypen Feuer W, 

rot (ES) und Tagesfeuer. Bei Sichtweiten über 5000 m darf die Nennlichtstärke auf 30% und 

bei Sichtweiten über 10 km auf 10% reduziert werden. Die Einhaltung der geforderten Nenn-

lichtstärken ist nachzuweisen.  

 

8.2.5. Spezifikation Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen des ICAO Annex 14, Anlage 1, Punkt 2.1 Farben für 

Luftfahrtbodenfeuer entsprechen. Die Lichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in den 

unten angegebenen vertikalen Winkelbereichen und für jede horizontale Richtung (0°< Φ < 

360°) die jeweils erforderlichen Mindestwerte erreichen.  

 
Abbildung 14 Feuer W, rot  und Feuer W, rot ES, vertikale Abstrahlwinkel 

 

 
Abbildung 15 Vertikale Lichtstärkeverteilung Feuer W, rot 

 

Die effektive Betriebslichtstärke muss für alle horizontalen Winkel Φ über der schraffierten 

Fläche liegen. Feuer W, rot und Feuer W, rot ES werden getaktet betrieben.  
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Die Taktfolge ist:  

1 s hell – 0,5 s dunkel – 1 s hell – 1,5 s dunkel  

Die effektive Betriebslichtstärke IBetrieb ergibt sich aus photometrischen Messungen, wenn die 

zeitliche Lichterscheinung I gemäß DIN V/ENV 50234 (Europäische Vornorm) [6] in eine ef-

fektive Lichtstärke Ieffektiv umgerechnet und dieser Wert mit Faktor 0,75 multipliziert wird. Alter-

nativ kann die Umrechnung der effektiven Lichtstärke gemäß IALA E-200-4 [5] berechnet wer-

den.  

Die Angabe einer photometrischen Lichtstärke ist nur möglich, wenn der Zeitverlauf der Licht-

stärke nahezu rechteckförmig ist. In Abbildung 16 Zeitverlauf für Feuer W, rot (ES)ist ein ge-

messener Zeitverlauf dargestellt. Der Zeitverlauf gilt dann als ausreichend rechteckförmig, 

wenn die Zeiten tan und tab kleiner als 0,1 s sind (beide Zeiten sind durch Erreichen der Schwel-

len 10 % und 90 % definiert). Zeiten über 0,1 s sind unzulässig.  

 
Abbildung 16 Zeitverlauf für Feuer W, rot (ES) 

 

T: Hellzeit, hier 1 s  

C = 0,2 s: Zeitkonstante  

F: Formfaktor  

Der Formfaktor wurde mit F = 0,73 angenommen.  

Dadurch ergibt sich für das Verhältnis zwischen effektiver Betriebslichtstärke Ieff und photo-

metrischer Lichtstärke Iphoto:  
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Kann das Feuer im Neuzustand z. B. für photometrische Zwecke in einen Dauerbetrieb ver-

setzt werden, so ergibt sich eine Abschätzung zwischen photometrischer Lichtstärke Iphoto und 

effektiver Betriebslichtstärke IBetrieb: 

 
Die vertikale Lichtstärkeverteilung (messbare photometrische Lichtstärke) der Feuer W, rot ES 

(Erweiterte Spezifikation) muss bei Festfeuerbetrieb und für alle horizontalen Abstrahlwinkel 

in dem nachstehenden Toleranzband (Abbildung 17 Vertikale Lichtstärkeverteilung Feuer W, 

rot ES) liegen.  

 

 
Abbildung 17 Vertikale Lichtstärkeverteilung Feuer W, rot ES 

 

Bezogen auf die Horizontale in einem vertikalen Winkelbereich zwischen –5° und +5°, beträgt 

die maximale Lichtstärke [I] 255 cd. Im Winkelbereich zwischen –5° bis –15° bzw. +5° bis +15° 

verringert sich die zulässige Lichtstärke [I] linear auf 25,5 cd und verbleibt für größere Winkel 

konstant:  

 

 
 

IBetrieb in cd Iphoto in cd 
100  170  
20  34  
2  3,4  
Tabelle 1 Lichtstärken Feuer W, rot (ES) 
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8.2.6. Spezifikation von Feuern zur Infrarotkennzeichnung 

Feuer für die Infrarotkennzeichnung sind blinkende Rundstrahlfeuer. Die Wellenlänge be-
trägt 800nm bis 940nm und die Strahlstärkeverteilung (Ie) muss innerhalb folgender Grenzen 
verbleiben. 
 

 
Abbildung 18 vertikale Verteilung der Strahlstärke von Infrarot-Feuern 

 
Iemin 3mW/sr,   ≥+5° … ≤+90° 

Iemin 25 mW/sr,  ≥0° …  ≤+5°  

Iemax 60 mW/sr,  –90° …  +90° 

 
Die Infrarotkennzeichnung wird getaktet betrieben und ist gemäß Nummer 3.12 der AVV-
Kennzeichnung-Luftfahrt zu synchronisieren. Die Taktfolge beträgt 0,2s hell + 0,8s dunkel 
(= 1 Sekunde). 
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8.2.7. Spezifikation Gefahrenfeuer 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen der ICAO Annex 14, Anlage 1, Punkt 2.1 Farben für 
Luftfahrtbodenfeuer entsprechen.  
Die effektive Lichtstärke ist gemäß ICAO Aerodrome Design Manual (DOC 9157) [3], Teil 4, 
Kapitel 18 zu ermitteln und nachzuweisen. 
Die Lichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in den angegebenen vertikalen Winkelbe-
reichen für jede horizontale Richtung (0° ≤ Φ < 360°) die jeweils erforderlichen Mindestanfor-
derungen erfüllen und die Empfehlungen berücksichtigen. 
 

Auszug aus ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 

 
Tabelle 2 Blinkfrequenz Gefahrenfeuer 

 
Auszug aus ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.3 

 
Tabelle 3 Lichtstärken Gefahrenfeuer 

 
 

Abbildung 19 Gefahrenfeuer, vertikale Abstrahlwinkel 

 

1 2 3 4 5 6 7

Tag, über 
500 cd/m² 

Dämmerung, 
50-500cd/m² 

Nacht, unter 
50 cd/m² 

Gefahrenfeuer rot blinkend 
(20–60 fpm) 

N/A N/A 2 000 Tabelle 6-3 

Leuchtentyp Lichtfarbe
Blink-

frequenz

Spitzenlichtstärke (cd) für vorgegebene 
Hintergrundhelligkeiten 

Lichtstärke-
verteilung 

siehe

 -1°   0°   -1°   -10°  

mittlere 
Lichtstärke

Mindestlicht
stärke 

Mindestlicht
stärke 

minimaler 
Streuwinkel

bei Bezugs-
lichtstärke  

Maximal-
lichtstärke

Maximal-
lichtstärke

Maximal-
lichtstärke

maximaler 
Streuwinkel

bei Bezugs-
lichtstärke  

2 000  ≥2 000   ≥1  500  ≥750   ≥3°   7 50   ≤2 500   ≤1 125   ≤75  N/A   N/A  

Bezugs-
lichtstärke 

(cd)

Minimale Anfordrungen Empfehlungen

Vertikaler Abstrahlwinkel
Vertikaler Streuwikel

Vertikaler Abstrahlwinkel
Vertikaler Streuwikel

 0°  
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8.2.8. Spezifikation Tagesfeuer 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen der ICAO Anhang 14, Band I, Anlage 1, Punkt 2.1 
Farben für Luftfahrtbodenfeuer entsprechen.  
Die effektive Lichtstärke ist gemäß ICAO Aerodrome Design Manual (DOC 9157), Teil 4, Ka-
pitel 18 zu ermitteln und nachzuweisen. 
Die Lichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in den angegebenen vertikalen Winkelbe-
reichen für jede horizontale Richtung (0° ≤ Φ < 360°) die jeweils erforderlichen Mindestanfor-
derungen erfüllen und die Empfehlungen berücksichtigen. 
 

Auszug aus ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 

 
Tabelle 4 Blinkfrequenz Tagesfeuer 

 
Auszug aus ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.3 

 
Tabelle 5 Lichtstärken Tagesfeuer 

 

 
 

Abbildung 20 Tagesfeuer, vertikale Abstrahlwinkel 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Tag, über 
500 cd/m² 

Dämmerung, 
50-500cd/m² 

Nacht, unter 
50 cd/m² 

Tagesfeuer weiß blinkend 
(20–60 fpm) 

20 000 20 000 2 000 Tabelle 6-3 

Leuchtentyp Lichtfarbe
Blink-

frequenz

Lichtstärke-
verteilung 

siehe

Spitzenlichtstärke (cd) für vorgegebene 
Hintergrundhelligkeiten 

 -1°   0°   -1°   -10°  

mittlere 
Lichtstärke

Mindestlicht
stärke 

Mindestlicht
stärke 

minimaler 
Streuwinkel

bei Bezugs-
lichtstärke  

Maximal-
lichtstärke

Maximal-
lichtstärke

Maximal-
lichtstärke

maximaler 
Streuwinkel

bei Bezugs-
lichtstärke  

 20 000   ≥20 000   ≥15 000  ≥7 500   ≥3°   7 500   ≤25 000   ≤11 250   ≤750   N/A   N/A  

Bezugs-
lichtstärke 

(cd)

Minimale Anfordrungen Empfehlungen

Vertikaler Abstrahlwinkel
Vertikaler Streuwikel

Vertikaler Abstrahlwinkel
Vertikaler Streuwikel

 0°  
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